
Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach, den       01.12.2021  

 
E i n l a d u n g 

 
Hiermit laden wir Sie zur öffentlichen / nichtöffentlichen 

Hauptausschusssitzung 
am Dienstag, den 07.12.2021, um 19.30 Uhr 

in das Rathaus Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Ratssaal 
recht herzlich ein. 

 
Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen sowie mit Mundschutz 

 
 
Tagesordnung: 
 
öffentlich 
 
 
TOP 1  Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung 
 
TOP 2  Bauvorhaben und Verkauf des Flurstücks 64/2 der Gemarkung   
  Dürrröhrsdorf - Beratung 
 
TOP 3 Einvernehmen der Gemeinde zu einem Bauantrag in Dürrröhrsdorf- 
 Dittersbach - Gemarkung Dittersbach auf dem Flurstück 132/2 - Beschluss 
 
TOP 4  Einvernehmen der Gemeinde zu einem Bauantrag in Dürrröhrsdorf- 
  Dittersbach - Gemarkung Dittersbach auf dem Flurstück 164/2 - Beschluss 
 
TOP 5  Einvernehmen der Gemeinde zu einem Bauantrag in Dürrröhrsdorf- 
  Dittersbach - Gemarkung Dittersbach auf dem Flurstück 132/2 - Beschluss 
 
TOP 6  Einvernehmen der Gemeinde zu einem Antrag auf 4. Verlängerung 
  des Vorbescheides zum Neubau eines Einfamilienhauses auf dem  
  Flurstück 656 der Gemarkung Wünschendorf - Beschluss 
 
nichtöffentlich 
 
TOP 7  Beschluss zu den Anträgen Aufnahme in das Straßenbestandsverzeichnis 
  - Beratung 
 
TOP 8 Sonstiges 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Timmermann 
Bürgermeister 



Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 2 

 
O öffentlich    x nichtöffentlich 

 
Vorberatung im Hauptausschuss am: 07.12.2021    Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:  
          Beschluss-Nr.: 
O Mit ........... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 
BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am     Bürgermeister:  
            Gemeinderäte:   
          Anwesende:  
          Beschluss-Nr.:  
O Mit ….....  Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage: Bauvorhaben und Verkauf des Flurstücks 64/2 der Gemarkung 

Dürrröhrsdorf 
  
Gesetzliche Grundlage:  SächsGemO, Hauptsatzung 
 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Flurstücks 64/2 

(circa 910 m²) der Gemarkung Dürrröhrsdorf zu schaffen.  
 Der Preis soll bei 42 €/m² liegen. 
 Der Verkauf erfolgt an Familie Falk und Heike Hering,  
 Hauptstr. 132, Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Es liegt eine genehmigte Bauvoranfrage vor. Daraus ergibt sich eine mögliche Bebauung des 
Grundstücks. Aus einer möglichen Bebauung mit dem vorgestellten Typenbau würde sich ein 
Verkauf des Grundstückes an Familie Hering ergeben. Der Ortschaftsrat von Dürrröhrsdorf-
Dittersbach hat keine Einwände an die Bebauung und den Verkauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung:   17 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war ..... Gemeindevertreter/ 
 von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Verteiler:  
   (Siegel)  
       ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 

























Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 3 

x öffentlich    O nichtöffentlich 
 
Vorberatung         Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.: 
O Mit .......... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 
BESCHLUSSFASSUNG im Hauptausschuss am 07.12.2021   Bürgermeister:  
            Gemeinderäte:   
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.:  
O Mit ........... Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit  .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage:  Einvernehmen der Gemeinde zu einem Bauantrag in Dürrröhrsdorf- 

Dittersbach – Gemarkung Dittersbach 
    Antragsteller: Frau Nicole Eckert und Herr Philipp Fischer 
 
Gesetzliche Grundlage: SächsBO 
 
Beschluss:   Der Hauptausschuss beschließt, das Einvernehmen zum Bauvorhaben  
 

Neubau Einfamilienhaus mit Stellplätzen  
Gemarkung Dittersbach, Flurstücke 99/1, 95/4, 323/3 

 
    zu erteilen. 
 
Begründung:   Mit dem Aufstellungsbeschluss zur 7. Änderung des Flächennutzungs- 

planes wurde die Umwidmung zur Gemischten Baufläche der o.g. 
Flurstücke mit dem Änderungsbereich 1 beschlossen. Somit ist das 
Vorhaben  dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen. 
Die Erschließung des Baugrundstückes ist gesichert. 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Hauptausschuss  7 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war kein Vertreter 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Verteiler:  
   (Siegel)  
       ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 











  
(Seite 1) 
 
Freistaat Sachsen – bekannt gemachter Vordruck nach § 8 Absatz 3 DVOSächsBO – 
 
An die Gemeinde 
 
 
 

Aktenzeichen der Gemeinde Eingangsstempel der Gemeinde 

An die Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde

 

Stellungnahme der Gemeinde 
nach § 36 des Baugesetzbuches (BauGB), 
§ 69 Absatz 1 und § 77 Absatz 1 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) 
 

 zum Bauantrag nach § 68 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Zustimmung nach § 77 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Ausnahme und/oder Befreiung nach § 31 BauGB 
 

 zum Antrag auf Abweichung von örtlichen Bauvorschriften nach § 67 Absatz 1 SächsBO 
 
1. Vorhaben 
 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Grundstück 
 
Gemeinde, Ortsteil 
 
Straße, Hausnummer 
 
Gemarkung, Flurstücksnummer 
 

 
3. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 30 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Absatz 1 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 
Reicht der auf dem Vordruck vorgesehene Raum für die erforderlichen Angaben nicht aus, verwenden Sie bitte ein ge-
sondertes Blatt und legen Sie dieses dem Formblatt bei. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Dürrröhrsdorf-Dittersbach 562-21-Ditt.

Landratsamt Pirna 02536-21-109

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Stellplätzen

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Hauptstr. 7 a

Gem. Dittersbach, Flurstücke 99/1, 95/4, 323/3



  
(Seite 2) 
 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§§ 12, 30 Absatz 2 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplans (§ 30 Absatz 3 BauGB). 

Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 
Die Zulässigkeit richtet sich im Übrigen nach: 

 § 34 BauGB      § 35 BauGB (Die Nummern 4 und 5 sind entsprechend auszufüllen.) 
 
4. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BauGB 
 
 

 Das Vorhaben liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. 
 

 Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht folgendem Baugebiet nach der BauNVO  
(§ 34 Absatz 2 BauGB):  

 
 Das Vorhaben ist nach der Art der baulichen Nutzung in dem Baugebiet allgemein zulässig. 

 
 Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der  
Grundstücksfläche die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein:  ja      nein

 
 Das Vorhaben wahrt die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse:  ja      nein

 
 Das Vorhaben beeinträchtigt das Ortsbild nicht:  ja     nein

 
 Von dem Vorhaben werden keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der  
Gemeinde oder in anderen Gemeinden erwartet:  ja      nein

 
 Das Vorhaben fällt unter § 34 Absatz 3a BauGB:  ja      nein

 
 Es liegt eine Satzung nach § 34 Absatz 4 Nummer       BauGB vor. Bezeichnung:  

 
 Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen dieser Satzung:  ja      nein

 
 
5. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Außenbereich.     Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines wirksamen Flächennutzungsplans.
 Das Vorhaben ist privilegiert nach § 35 Absatz 1 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange stehen entgegen:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 2 BauGB. öffentliche Belange werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 4 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange, ausgenommen die in § 35 Absatz 4 BauGB 
genannten, werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Absatz 6 BauGB. 
 
 

Fortsetzung auf Seite 3 

7. Änderung Flächennutzungsplan - Änderungsbereich 1 - Gemischte Baufläche M



  
(Seite 3) 
 
6. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 33 BauGB 
 

 § 33 Absatz 1 und 2 BauGB                     § 33 Absatz 3 BauGB 
Bezeichnung des Bebauungsplans: 
 
 
Das Vorhaben steht den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entgegen:  ja      nein
Der Antragsteller hat die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans für sich und seine Rechtsnachfolger  
anerkannt. Eine Erklärung nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 BauGB liegt bei:   ja      nein
Die Beteiligung nach § 33 Absatz 3 BauGB wurde durchgeführt:  ja      nein

 
7. Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
 
Bezeichnung der Ausnahme/Befreiung: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt 
 

 zur Ausnahme nach § 31 Absatz1 BauGB:  ja      nein              zur Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB:  ja      nein 
 
8. Veränderungssperre, Zurückstellung nach §§ 14, 15 BauGB 
 

 Für das Gebiet wurde eine Veränderungssperre beschlossen:  ja, in Kraft getreten am:                                 nein
 

 Zur Ausnahme von der Veränderungssperre wird das Einvernehmen erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein
 

 Eine Zurückstellung nach § 15 BauGB wird beantragt bis zum:                               . 
 

 
9. Örtliche Bauvorschriften (§ 89 SächsBO) 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich folgender Bauvorschriften nach § 89 SächsBO: 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
Bezeichnung der beantragten Abweichung/en: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein

 
10. Lage der baulichen Anlage im Gelände 
 

 ebenes Gelände      Hanglage      die Geländeoberfläche soll festgesetzt werden 
 
11. Zufahrt 
 

 Das Grundstück liegt in angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche:  ja      nein
 

Die öffentliche Verkehrsfläche ist befahrbar bis:            t. Die öffentliche Verkehrsfläche ist nutzbar ab:                          . 
 

 Das Grundstück ist über eine Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche erschlossen:  ja      nein
 

 Die Zufahrt ist nicht gesichert. 
 

 
 
 

Fortsetzung auf Seite 4 



  
(Seite 4) 
 
12. Trinkwasserversorgung 
 
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Trinkwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
13. Abwasserbeseitigung 
 
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert durch:  
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert ab:   
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist nicht gesichert. 
 
14. Löschwasserversorgung 
 
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Löschwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
15. Schutzgebiete 
 
Das Grundstück liegt im: 

 Naturschutzgebiet nach § 14 SächsNatSchG (zu § 23 BNatSchG) 

 Landschaftsschutzgebiet nach § 26 BNatSchG 

 Wasserschutzgebiet nach § 46 SächsWG (zu den §§ 51 und 52 WHG) 

 Überschwemmungsgebiet nach § 72 SächsWG (zu den §§ 76 bis 78 WHG) 

 Hochwasserentstehungsgebiet nach § 76 SächsWG 

 Überschwemmungsgefährdetes Gebiet nach § 75 SächsWG (zu § 76 Absatz 1 WHG) 

 sonstiges Schutzgebiet (Bezeichnung):  

 
16. Anforderungen auf Grund von Satzungen der Gemeinde 
 

 Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB      Denkmalschutzgebiet      Stellplatzsatzung      Gehölzschutzsatzung 
 sonstige 

Bezeichnung: 
 
 
 

 
17. Sonstige Angaben 
 

 Das Vorhaben liegt in einem Umlegungsgebiet nach § 52 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Gebiet einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt im Achtungsabstand eines Störfallbetriebes. 

Bezeichnung: 
 
 
 

Fortsetzung auf Seite 5 

öffentliche Trinkwasserversorgung

vollbiolog. KKA mit Überlauf Kalter Bach

Gewässer - Kalter Bach - Hydranten



  
(Seite 5) 
 
18. Schlussfeststellung 
 
 
Das Bauvorhaben wurde behandelt 
 

 mit Beschluss vom:                                 als Angelegenheit der laufenden Verwaltung. 
 
Einvernehmen nach § 36 BauGB: 
 

 Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt. Versagungsgründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
Stellungnahme nach § 69 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben nicht zu. Einwendungen gegen das Vorhaben sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt.

 
Stellungnahme nach § 77 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde widerspricht dem Vorhaben. Die Gründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
19. Unterschrift 
 
Datum, Unterschrift 
 
 

 
 
 

 

07.12.2021

08.12.2021                      Bläsner - Hauptamtsleiter



Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 4 

x öffentlich    O nichtöffentlich 
 
Vorberatung         Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.: 
O Mit .......... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 
BESCHLUSSFASSUNG im Hauptausschuss am 07.12.2021   Bürgermeister:  
            Gemeinderäte:   
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.:  
O Mit ........... Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit  .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage:  Einvernehmen der Gemeinde zu einem Bauantrag in Dürrröhrsdorf- 

Dittersbach – Gemarkung Dittersbach 
    Antragsteller: Herr Steve Gröber 
 
Gesetzliche Grundlage: SächsBO 
 
Beschluss:   Der Hauptausschuss beschließt, das Einvernehmen zum Bauvorhaben  
 

Neubau Garage an ein vorhandenes Wohnhaus 
Gemarkung Dittersbach, Flurstück 164/2 

 
    zu erteilen. 
 
Begründung:   Das Vorhaben ist dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen 
    Im FlNPl der Gemeinde ist es als Gemischte Baufläche ausgewiesen. 

Die Erschließung des Baugrundstückes ist gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Hauptausschuss  7 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war kein Vertreter 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Verteiler:  
   (Siegel)  
       ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 







  
(Seite 1) 
 
Freistaat Sachsen – bekannt gemachter Vordruck nach § 8 Absatz 3 DVOSächsBO – 
 
An die Gemeinde 
 
 
 

Aktenzeichen der Gemeinde Eingangsstempel der Gemeinde 

An die Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde

 

Stellungnahme der Gemeinde 
nach § 36 des Baugesetzbuches (BauGB), 
§ 69 Absatz 1 und § 77 Absatz 1 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) 
 

 zum Bauantrag nach § 68 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Zustimmung nach § 77 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Ausnahme und/oder Befreiung nach § 31 BauGB 
 

 zum Antrag auf Abweichung von örtlichen Bauvorschriften nach § 67 Absatz 1 SächsBO 
 
1. Vorhaben 
 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Grundstück 
 
Gemeinde, Ortsteil 
 
Straße, Hausnummer 
 
Gemarkung, Flurstücksnummer 
 

 
3. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 30 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Absatz 1 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 
Reicht der auf dem Vordruck vorgesehene Raum für die erforderlichen Angaben nicht aus, verwenden Sie bitte ein ge-
sondertes Blatt und legen Sie dieses dem Formblatt bei. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Dürrröhrsdorf-Dittersbach 563-21-Ditt.

LRA Pirna 02682-21-109

Neubau einer Garage an vorhandenes Wohnhaus

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Eschdorfer Str. 3

Dittersbach, Flst. 164/2



  
(Seite 2) 
 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§§ 12, 30 Absatz 2 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplans (§ 30 Absatz 3 BauGB). 

Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 
Die Zulässigkeit richtet sich im Übrigen nach: 

 § 34 BauGB      § 35 BauGB (Die Nummern 4 und 5 sind entsprechend auszufüllen.) 
 
4. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BauGB 
 
 

 Das Vorhaben liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. 
 

 Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht folgendem Baugebiet nach der BauNVO  
(§ 34 Absatz 2 BauGB):  

 
 Das Vorhaben ist nach der Art der baulichen Nutzung in dem Baugebiet allgemein zulässig. 

 
 Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der  
Grundstücksfläche die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein:  ja      nein

 
 Das Vorhaben wahrt die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse:  ja      nein

 
 Das Vorhaben beeinträchtigt das Ortsbild nicht:  ja     nein

 
 Von dem Vorhaben werden keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der  
Gemeinde oder in anderen Gemeinden erwartet:  ja      nein

 
 Das Vorhaben fällt unter § 34 Absatz 3a BauGB:  ja      nein

 
 Es liegt eine Satzung nach § 34 Absatz 4 Nummer       BauGB vor. Bezeichnung:  

 
 Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen dieser Satzung:  ja      nein

 
 
5. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Außenbereich.     Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines wirksamen Flächennutzungsplans.
 Das Vorhaben ist privilegiert nach § 35 Absatz 1 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange stehen entgegen:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 2 BauGB. öffentliche Belange werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 4 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange, ausgenommen die in § 35 Absatz 4 BauGB 
genannten, werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Absatz 6 BauGB. 
 
 

Fortsetzung auf Seite 3 

Gemischte Baufläche



  
(Seite 3) 
 
6. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 33 BauGB 
 

 § 33 Absatz 1 und 2 BauGB                     § 33 Absatz 3 BauGB 
Bezeichnung des Bebauungsplans: 
 
 
Das Vorhaben steht den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entgegen:  ja      nein
Der Antragsteller hat die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans für sich und seine Rechtsnachfolger  
anerkannt. Eine Erklärung nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 BauGB liegt bei:   ja      nein
Die Beteiligung nach § 33 Absatz 3 BauGB wurde durchgeführt:  ja      nein

 
7. Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
 
Bezeichnung der Ausnahme/Befreiung: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt 
 

 zur Ausnahme nach § 31 Absatz1 BauGB:  ja      nein              zur Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB:  ja      nein 
 
8. Veränderungssperre, Zurückstellung nach §§ 14, 15 BauGB 
 

 Für das Gebiet wurde eine Veränderungssperre beschlossen:  ja, in Kraft getreten am:                                 nein
 

 Zur Ausnahme von der Veränderungssperre wird das Einvernehmen erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein
 

 Eine Zurückstellung nach § 15 BauGB wird beantragt bis zum:                               . 
 

 
9. Örtliche Bauvorschriften (§ 89 SächsBO) 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich folgender Bauvorschriften nach § 89 SächsBO: 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
Bezeichnung der beantragten Abweichung/en: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein

 
10. Lage der baulichen Anlage im Gelände 
 

 ebenes Gelände      Hanglage      die Geländeoberfläche soll festgesetzt werden 
 
11. Zufahrt 
 

 Das Grundstück liegt in angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche:  ja      nein
 

Die öffentliche Verkehrsfläche ist befahrbar bis:            t. Die öffentliche Verkehrsfläche ist nutzbar ab:                          . 
 

 Das Grundstück ist über eine Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche erschlossen:  ja      nein
 

 Die Zufahrt ist nicht gesichert. 
 

 
 
 

Fortsetzung auf Seite 4 



  
(Seite 4) 
 
12. Trinkwasserversorgung 
 
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Trinkwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
13. Abwasserbeseitigung 
 
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert durch:  
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert ab:   
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist nicht gesichert. 
 
14. Löschwasserversorgung 
 
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Löschwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
15. Schutzgebiete 
 
Das Grundstück liegt im: 

 Naturschutzgebiet nach § 14 SächsNatSchG (zu § 23 BNatSchG) 

 Landschaftsschutzgebiet nach § 26 BNatSchG 

 Wasserschutzgebiet nach § 46 SächsWG (zu den §§ 51 und 52 WHG) 

 Überschwemmungsgebiet nach § 72 SächsWG (zu den §§ 76 bis 78 WHG) 

 Hochwasserentstehungsgebiet nach § 76 SächsWG 

 Überschwemmungsgefährdetes Gebiet nach § 75 SächsWG (zu § 76 Absatz 1 WHG) 

 sonstiges Schutzgebiet (Bezeichnung):  

 
16. Anforderungen auf Grund von Satzungen der Gemeinde 
 

 Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB      Denkmalschutzgebiet      Stellplatzsatzung      Gehölzschutzsatzung 
 sonstige 

Bezeichnung: 
 
 
 

 
17. Sonstige Angaben 
 

 Das Vorhaben liegt in einem Umlegungsgebiet nach § 52 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Gebiet einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt im Achtungsabstand eines Störfallbetriebes. 

Bezeichnung: 
 
 
 

Fortsetzung auf Seite 5 

öffentliche Trinkwasserversorgung

öffentliche Kanalisation

Entnahme aus dem Kalten Bach, Hydrant



  
(Seite 5) 
 
18. Schlussfeststellung 
 
 
Das Bauvorhaben wurde behandelt 
 

 mit Beschluss vom:                                 als Angelegenheit der laufenden Verwaltung. 
 
Einvernehmen nach § 36 BauGB: 
 

 Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt. Versagungsgründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
Stellungnahme nach § 69 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben nicht zu. Einwendungen gegen das Vorhaben sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt.

 
Stellungnahme nach § 77 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde widerspricht dem Vorhaben. Die Gründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
19. Unterschrift 
 
Datum, Unterschrift 
 
 

 
 
 

 

07.12.2021

08.12.2021                          Bläsner - Hauptamtsleiter



Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 5 

x öffentlich    O nichtöffentlich 
 
Vorberatung         Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.: 
O Mit .......... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 
BESCHLUSSFASSUNG im Hauptausschuss am 07.12.2021   Bürgermeister:  
            Gemeinderäte:   
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.:  
O Mit ........... Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit  .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage:  Einvernehmen der Gemeinde zu einem Bauantrag in Dürrröhrsdorf- 

Dittersbach – Gemarkung Dittersbach 
    Antragsteller: Frau Franziska Hähnlein und Herr Frank Bär 
 
Gesetzliche Grundlage: SächsBO 
 
Beschluss:   Der Hauptausschuss beschließt, das Einvernehmen zum Bauvorhaben  
 

Neubau eines Gartenhauses zur Nutzung als Geräteschuppen 
Gemarkung Dittersbach, Flurstück 132/2 

 
    zu erteilen. 
 
Begründung:   Das Vorhaben ist dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen 
    Im FlNPl der Gemeinde ist es als Gemischte Baufläche ausgewiesen. 

Die Erschließung ist gesichert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Hauptausschuss  7 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war kein Vertreter 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Verteiler:  
   (Siegel)  
       ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 









  
(Seite 1) 
 
Freistaat Sachsen – bekannt gemachter Vordruck nach § 8 Absatz 3 DVOSächsBO – 
 
An die Gemeinde 
 
 
 

Aktenzeichen der Gemeinde Eingangsstempel der Gemeinde 

An die Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde

 

Stellungnahme der Gemeinde 
nach § 36 des Baugesetzbuches (BauGB), 
§ 69 Absatz 1 und § 77 Absatz 1 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) 
 

 zum Bauantrag nach § 68 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Zustimmung nach § 77 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Ausnahme und/oder Befreiung nach § 31 BauGB 
 

 zum Antrag auf Abweichung von örtlichen Bauvorschriften nach § 67 Absatz 1 SächsBO 
 
1. Vorhaben 
 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Grundstück 
 
Gemeinde, Ortsteil 
 
Straße, Hausnummer 
 
Gemarkung, Flurstücksnummer 
 

 
3. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 30 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Absatz 1 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 
Reicht der auf dem Vordruck vorgesehene Raum für die erforderlichen Angaben nicht aus, verwenden Sie bitte ein ge-
sondertes Blatt und legen Sie dieses dem Formblatt bei. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Dürrröhrsdorf-Dittersba 561-21-Ditt.

Landratsamt Pirna 02549-21-109

Neubau eines Gartenhauses zur Nutzung als Geräteschuppen

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Hauptstraße 33a

Dittersbach           Flst. 132/2



  
(Seite 2) 
 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§§ 12, 30 Absatz 2 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplans (§ 30 Absatz 3 BauGB). 

Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 
Die Zulässigkeit richtet sich im Übrigen nach: 

 § 34 BauGB      § 35 BauGB (Die Nummern 4 und 5 sind entsprechend auszufüllen.) 
 
4. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BauGB 
 
 

 Das Vorhaben liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. 
 

 Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht folgendem Baugebiet nach der BauNVO  
(§ 34 Absatz 2 BauGB):  

 
 Das Vorhaben ist nach der Art der baulichen Nutzung in dem Baugebiet allgemein zulässig. 

 
 Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der  
Grundstücksfläche die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein:  ja      nein

 
 Das Vorhaben wahrt die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse:  ja      nein

 
 Das Vorhaben beeinträchtigt das Ortsbild nicht:  ja     nein

 
 Von dem Vorhaben werden keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der  
Gemeinde oder in anderen Gemeinden erwartet:  ja      nein

 
 Das Vorhaben fällt unter § 34 Absatz 3a BauGB:  ja      nein

 
 Es liegt eine Satzung nach § 34 Absatz 4 Nummer       BauGB vor. Bezeichnung:  

 
 Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen dieser Satzung:  ja      nein

 
 
5. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Außenbereich.     Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines wirksamen Flächennutzungsplans.
 Das Vorhaben ist privilegiert nach § 35 Absatz 1 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange stehen entgegen:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 2 BauGB. öffentliche Belange werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 4 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange, ausgenommen die in § 35 Absatz 4 BauGB 
genannten, werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Absatz 6 BauGB. 
 
 

Fortsetzung auf Seite 3 

M - Gemischte Baufläche



  
(Seite 3) 
 
6. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 33 BauGB 
 

 § 33 Absatz 1 und 2 BauGB                     § 33 Absatz 3 BauGB 
Bezeichnung des Bebauungsplans: 
 
 
Das Vorhaben steht den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entgegen:  ja      nein
Der Antragsteller hat die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans für sich und seine Rechtsnachfolger  
anerkannt. Eine Erklärung nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 BauGB liegt bei:   ja      nein
Die Beteiligung nach § 33 Absatz 3 BauGB wurde durchgeführt:  ja      nein

 
7. Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
 
Bezeichnung der Ausnahme/Befreiung: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt 
 

 zur Ausnahme nach § 31 Absatz1 BauGB:  ja      nein              zur Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB:  ja      nein 
 
8. Veränderungssperre, Zurückstellung nach §§ 14, 15 BauGB 
 

 Für das Gebiet wurde eine Veränderungssperre beschlossen:  ja, in Kraft getreten am:                                 nein
 

 Zur Ausnahme von der Veränderungssperre wird das Einvernehmen erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein
 

 Eine Zurückstellung nach § 15 BauGB wird beantragt bis zum:                               . 
 

 
9. Örtliche Bauvorschriften (§ 89 SächsBO) 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich folgender Bauvorschriften nach § 89 SächsBO: 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
Bezeichnung der beantragten Abweichung/en: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein

 
10. Lage der baulichen Anlage im Gelände 
 

 ebenes Gelände      Hanglage      die Geländeoberfläche soll festgesetzt werden 
 
11. Zufahrt 
 

 Das Grundstück liegt in angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche:  ja      nein
 

Die öffentliche Verkehrsfläche ist befahrbar bis:            t. Die öffentliche Verkehrsfläche ist nutzbar ab:                          . 
 

 Das Grundstück ist über eine Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche erschlossen:  ja      nein
 

 Die Zufahrt ist nicht gesichert. 
 

 
 
 

Fortsetzung auf Seite 4 



  
(Seite 4) 
 
12. Trinkwasserversorgung 
 
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Trinkwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
13. Abwasserbeseitigung 
 
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert durch:  
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert ab:   
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist nicht gesichert. 
 
14. Löschwasserversorgung 
 
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Löschwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
15. Schutzgebiete 
 
Das Grundstück liegt im: 

 Naturschutzgebiet nach § 14 SächsNatSchG (zu § 23 BNatSchG) 

 Landschaftsschutzgebiet nach § 26 BNatSchG 

 Wasserschutzgebiet nach § 46 SächsWG (zu den §§ 51 und 52 WHG) 

 Überschwemmungsgebiet nach § 72 SächsWG (zu den §§ 76 bis 78 WHG) 

 Hochwasserentstehungsgebiet nach § 76 SächsWG 

 Überschwemmungsgefährdetes Gebiet nach § 75 SächsWG (zu § 76 Absatz 1 WHG) 

 sonstiges Schutzgebiet (Bezeichnung):  

 
16. Anforderungen auf Grund von Satzungen der Gemeinde 
 

 Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB      Denkmalschutzgebiet      Stellplatzsatzung      Gehölzschutzsatzung 
 sonstige 

Bezeichnung: 
 
 
 

 
17. Sonstige Angaben 
 

 Das Vorhaben liegt in einem Umlegungsgebiet nach § 52 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Gebiet einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt im Achtungsabstand eines Störfallbetriebes. 

Bezeichnung: 
 
 
 

Fortsetzung auf Seite 5 

öffentliche Trinkwasserversorgung

öffentliche Kanalisation

Hydrant/Gewässer Kalter Bach



  
(Seite 5) 
 
18. Schlussfeststellung 
 
 
Das Bauvorhaben wurde behandelt 
 

 mit Beschluss vom:                                 als Angelegenheit der laufenden Verwaltung. 
 
Einvernehmen nach § 36 BauGB: 
 

 Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt. Versagungsgründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
Stellungnahme nach § 69 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben nicht zu. Einwendungen gegen das Vorhaben sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt.

 
Stellungnahme nach § 77 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde widerspricht dem Vorhaben. Die Gründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
19. Unterschrift 
 
Datum, Unterschrift 
 
 

 
 
 

 

07.12.2021

08.12.2021                                 Bläsner - Hauptamtsleiter



Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS 
zum TOP 6 

x öffentlich    O nichtöffentlich 
 
Vorberatung         Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.: 
O Mit .......... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 
BESCHLUSSFASSUNG im Hauptausschuss am 07.12.2021   Bürgermeister:  
            Gemeinderäte:   
          Anwesende:   
         Beschluss-Nr.:  
O Mit ........... Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit  .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 
 
 
 
Bezeichnung der Vorlage:  Einvernehmen der Gemeinde zu einem Antrag auf 4. Verlängerung 
    des Vorbescheides zum Neubau eines Einfamilienhauses auf dem  
    Flurstück 656 der Gemarkung Wünschendorf 
    Antragsteller: Frau Jana Ritscher und Herr Henry Ritscher 
 
Gesetzliche Grundlage: SächsBO 
 
Beschluss:   Der Hauptausschuss beschließt, das Einvernehmen zur 4. Verlängerung 
    des Vorbescheides zum  
 

Neubau eines Einfamilienhauses auf dem Flurstück 656  
der Gemarkung Wünschendorf  
 

    zu erteilen. 
 
Begründung:   Der aus 2016 datierende Vorbescheid erlaubt die Bebauung des 

Flurstückes 656 der Gemarkung Wünschendorf mit einem Einfamilien-
haus in erster Reihe entlang der Radeberger Straße. Die Fläche ist 
im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche ausgewiesen.  
Die Erschließung des Baugrundstückes ist gesichert. 

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Hauptausschuss  7 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war kein Vertreter 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Verteiler:  
   (Siegel)  
       ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 





  
(Seite 1) 
 
Freistaat Sachsen – bekannt gemachter Vordruck nach § 8 Absatz 3 DVOSächsBO – 
 
An die Gemeinde 
 
 
 

Aktenzeichen der Gemeinde Eingangsstempel der Gemeinde 

An die Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde

 

Stellungnahme der Gemeinde 
nach § 36 des Baugesetzbuches (BauGB), 
§ 69 Absatz 1 und § 77 Absatz 1 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) 
 

 zum Bauantrag nach § 68 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Zustimmung nach § 77 SächsBO 
 

 zum Antrag auf Ausnahme und/oder Befreiung nach § 31 BauGB 
 

 zum Antrag auf Abweichung von örtlichen Bauvorschriften nach § 67 Absatz 1 SächsBO 
 
1. Vorhaben 
 
Genaue Bezeichnung des Vorhabens: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Grundstück 
 
Gemeinde, Ortsteil 
 
Straße, Hausnummer 
 
Gemarkung, Flurstücksnummer 
 

 
3. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 30 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Absatz 1 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen. 
Reicht der auf dem Vordruck vorgesehene Raum für die erforderlichen Angaben nicht aus, verwenden Sie bitte ein ge-
sondertes Blatt und legen Sie dieses dem Formblatt bei. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Dürrröhrsdorf-Dittersbach 101-21-Wün

Landratsamt Pirna 02690-21-109

Voranfrage: Neubau eines Einfamilienhauses hier: 4. Verlängerung des Vorbescheides vom 
26.01.2016; Hauptaktenzeichen 02282-15

Dürrröhrsdorf-Dittersbach, OT Wünschendorf

Radeberger Straße

Wünschendorf, Flst. 656
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 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§§ 12, 30 Absatz 2 BauGB). 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 

 
 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplans (§ 30 Absatz 3 BauGB). 

Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
 
 
Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans:  ja      nein 
Die Zulässigkeit richtet sich im Übrigen nach: 

 § 34 BauGB      § 35 BauGB (Die Nummern 4 und 5 sind entsprechend auszufüllen.) 
 
4. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BauGB 
 
 

 Das Vorhaben liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. 
 

 Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht folgendem Baugebiet nach der BauNVO  
(§ 34 Absatz 2 BauGB):  

 
 Das Vorhaben ist nach der Art der baulichen Nutzung in dem Baugebiet allgemein zulässig. 

 
 Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der  
Grundstücksfläche die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein:  ja      nein

 
 Das Vorhaben wahrt die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse:  ja      nein

 
 Das Vorhaben beeinträchtigt das Ortsbild nicht:  ja     nein

 
 Von dem Vorhaben werden keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der  
Gemeinde oder in anderen Gemeinden erwartet:  ja      nein

 
 Das Vorhaben fällt unter § 34 Absatz 3a BauGB:  ja      nein

 
 Es liegt eine Satzung nach § 34 Absatz 4 Nummer       BauGB vor. Bezeichnung:  

 
 Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen dieser Satzung:  ja      nein

 
 
5. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35 BauGB 
 

 Das Vorhaben liegt im Außenbereich.     Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines wirksamen Flächennutzungsplans.
 Das Vorhaben ist privilegiert nach § 35 Absatz 1 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange stehen entgegen:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 2 BauGB. öffentliche Belange werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben fällt unter § 35 Absatz 4 
Nummer       BauGB. 

öffentliche Belange, ausgenommen die in § 35 Absatz 4 BauGB 
genannten, werden beeinträchtigt:  ja      nein
(siehe Beiblatt) 

 Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Absatz 6 BauGB. 
 
 

Fortsetzung auf Seite 3 

M



  
(Seite 3) 
 
6. Zulässigkeit des Vorhabens nach § 33 BauGB 
 

 § 33 Absatz 1 und 2 BauGB                     § 33 Absatz 3 BauGB 
Bezeichnung des Bebauungsplans: 
 
 
Das Vorhaben steht den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entgegen:  ja      nein
Der Antragsteller hat die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans für sich und seine Rechtsnachfolger  
anerkannt. Eine Erklärung nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 BauGB liegt bei:   ja      nein
Die Beteiligung nach § 33 Absatz 3 BauGB wurde durchgeführt:  ja      nein

 
7. Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
 
Bezeichnung der Ausnahme/Befreiung: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt 
 

 zur Ausnahme nach § 31 Absatz1 BauGB:  ja      nein              zur Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB:  ja      nein 
 
8. Veränderungssperre, Zurückstellung nach §§ 14, 15 BauGB 
 

 Für das Gebiet wurde eine Veränderungssperre beschlossen:  ja, in Kraft getreten am:                                 nein
 

 Zur Ausnahme von der Veränderungssperre wird das Einvernehmen erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein
 

 Eine Zurückstellung nach § 15 BauGB wird beantragt bis zum:                               . 
 

 
9. Örtliche Bauvorschriften (§ 89 SächsBO) 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich folgender Bauvorschriften nach § 89 SächsBO: 
Bezeichnung: in Kraft getreten am:  
 
 
 
Bezeichnung der beantragten Abweichung/en: 
 
 
 
Das Einvernehmen wird erteilt: (Gründe siehe Beiblatt)  ja      nein

 
10. Lage der baulichen Anlage im Gelände 
 

 ebenes Gelände      Hanglage      die Geländeoberfläche soll festgesetzt werden 
 
11. Zufahrt 
 

 Das Grundstück liegt in angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche:  ja      nein
 

Die öffentliche Verkehrsfläche ist befahrbar bis:            t. Die öffentliche Verkehrsfläche ist nutzbar ab:                          . 
 

 Das Grundstück ist über eine Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche erschlossen:  ja      nein
 

 Die Zufahrt ist nicht gesichert. 
 

 
 
 

Fortsetzung auf Seite 4 
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12. Trinkwasserversorgung 
 
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Trinkwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Trinkwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
13. Abwasserbeseitigung 
 
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert durch:  
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist gesichert ab:   
 

 Die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ist nicht gesichert. 
 
14. Löschwasserversorgung 
 
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert durch:  
 

 Die Löschwasserversorgung ist gesichert ab:   
 

 Die Löschwasserversorgung ist nicht gesichert. 
 
15. Schutzgebiete 
 
Das Grundstück liegt im: 

 Naturschutzgebiet nach § 14 SächsNatSchG (zu § 23 BNatSchG) 

 Landschaftsschutzgebiet nach § 26 BNatSchG 

 Wasserschutzgebiet nach § 46 SächsWG (zu den §§ 51 und 52 WHG) 

 Überschwemmungsgebiet nach § 72 SächsWG (zu den §§ 76 bis 78 WHG) 

 Hochwasserentstehungsgebiet nach § 76 SächsWG 

 Überschwemmungsgefährdetes Gebiet nach § 75 SächsWG (zu § 76 Absatz 1 WHG) 

 sonstiges Schutzgebiet (Bezeichnung):  

 
16. Anforderungen auf Grund von Satzungen der Gemeinde 
 

 Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB      Denkmalschutzgebiet      Stellplatzsatzung      Gehölzschutzsatzung 
 sonstige 

Bezeichnung: 
 
 
 

 
17. Sonstige Angaben 
 

 Das Vorhaben liegt in einem Umlegungsgebiet nach § 52 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt in einem Gebiet einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB. 

 Das Vorhaben liegt im Achtungsabstand eines Störfallbetriebes. 

Bezeichnung: 
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18. Schlussfeststellung 
 
 
Das Bauvorhaben wurde behandelt 
 

 mit Beschluss vom:                                 als Angelegenheit der laufenden Verwaltung. 
 
Einvernehmen nach § 36 BauGB: 
 

 Das Einvernehmen der Gemeinde wird erteilt. 
 Das Einvernehmen der Gemeinde wird nicht erteilt. Versagungsgründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
Stellungnahme nach § 69 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben nicht zu. Einwendungen gegen das Vorhaben sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt.

 
Stellungnahme nach § 77 Absatz 1 SächsBO: 
 

 Die Gemeinde stimmt dem Vorhaben zu. 
 Die Gemeinde widerspricht dem Vorhaben. Die Gründe sind auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

 
19. Unterschrift 
 
Datum, Unterschrift 
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